
Prozessmodell zur Planung, Implementierung und Durchführung von 
Weiterbildungsstudiengängen 
I. Konzeption des Weiterbildungsstudiengangs Stand: 12.07.2017

Abkürzungslegende

Dez. I: Haushaltsangelegenheiten
Dez. II: Akademische und Studentische An-

gelegenheiten
Dez. III: Personalangelegenheiten
Dez. IV: Technik, Bau und Liegenschaften
ZfW: Zentrum für Weiterbildung
SPO: Studien- und Prüfungsordnung
AV/RA: Allgemeine Verwaltung/ Rechtsange-

legenheiten
FB: Fachbereich

keine Weiterverfolgung 
des Konzeptes  bzw. Stu-
diengang/Matrikel startet 
nicht

Aufgaben der
Hochschule

kooperative Aufgaben 
von Hochschule und 
Partnereinrichtungen

Entscheidung über  
Weiterführung

Legende

kritischer Zeitpunkt

erforderliche 
Dokumente

Erstellung der Konzeption des Studien-
gangs im FB ggf. mit Partner 
(entsprechend Leitfaden)

Benennung eines/r Studiengangs-
verantwortlichen sowie eines/r 
Stellvertreters/in durch den FB

Inhaltliche und konzeptionelle Prüfung 
durch den/die Rektoratsbeauftragte/n, 
Kommission für Weiterbildung, Weiter-
bildungskoordinatoren/innen im FB

Inhaltliche und konzeptionelle Prüfung 
durch Prorektorat und Kommission  
Studium und Lehre

Ermittlung des  
Bedarfs an Hoch-
schulräumen

Kenntnisnahme im ZfW, Dez. II, durch 
Rektoratsbeauftragte/n für Weiterbildung

Bestätigung der Konzeption sowie der 
Verantwortlichen durch den Fachbereichs-
rat

Studiengangskonzeption 
entsprechend Leitfaden

Weiterverfolgung 
des Konzepts

Kenntnisnahme 
durch Pressestelle

siehe II. Implementierung des
Weiterbildungsstudiengangs

Inhaltliche und formale Prüfung der  
Konzeption und Beschlussfassung durch 
den Senat

Von der Kommission für 
Weiterbildung befürwortete 
Studiengangskonzeption

Vom Fachbereichsrat be-
schlossene Studiengangs-
konzeption

Von der Kommission für Stu-
dium und Lehre befürwor-
tete Studiengangskonzeption

ggf. Voranzeige nach § 9 HSG LSA beim 
zuständigen Ministerium durch das  
Prorektorat Studium und Lehre



Prozessmodell zur Planung, Implementierung und Durchführung von 
Weiterbildungsstudiengängen 
II. Implementierung des Weiterbildungsstudiengangs Stand: 12.07.2017

Abkürzungslegende

Dez. I: Haushaltsangelegenheiten
Dez. II: Akademische und Studentische An-

gelegenheiten
Dez. III: Personalangelegenheiten
Dez. IV: Technik, Bau und Liegenschaften
ZfW: Zentrum für Weiterbildung
SPO: Studien- und Prüfungsordnung
AV/RA: Allgemeine Verwaltung/ Rechtsange-

legenheiten
FB: Fachbereich

keine Weiterverfolgung 
des Konzeptes  bzw. Stu-
diengang/Matrikel startet 
nicht

Aufgaben der
Hochschule

kooperative Aufgaben 
von Hochschule und 
Partnereinrichtungen

Entscheidung über  
Weiterführung

Legende

kritischer Zeitpunkt

erforderliche 
Dokumente

Erstellung der Gebührensatzung 
durch den Fachbereich

Kalkutlation durch Zentrum 
für Weiterbildung und 
Studiengangsverantwortlichen

Anzeige nach § 9 HSG LSA, 
formale Prüfung durch das 
Ministerium für Wissenschaft 
und Wirtschaft

Inhaltliche und formale Prüfung der 
Dokumente und Beschlussfassung 
durch den Senat

Inkraftsetzen durch Veröffent-
lichung in „Amtliche Bekannt- 
machungen“ durch Dez. II

Abstimmung

Abstimmung Abstimmung

Erstellung des Koope-
rationsvertrages durch 
FB & Partner, ggf. 
Erstellung Mietvertrag

(nur bei Studiengang 
mit Kooperationspart-
ner notwendig)

Erstellung der Gebühren- 
satzung durch den FB, Dez. II

Beschluss der Dokumente
durch den Fachbereichsrat

Vertragsunter-
zeichnung durch  
Rektor/in

Beginn der 
Lehrplanung

Beginn der Teil-
nehmergewinnung

Erstberatung zur Öffentlich-
keitsarbeit durch Pressestelle

Kalkulation durch ZfW und die 
Studiengangsverantwortlichen

Inhaltliche Prüfung durch 
Kommission für Weiterbildung und 
den/die Rektoratsbeauftragte/n

Anzeige nach § 9 HSG LSA beim  
zuständigen Ministerium zur 
Genehmigung durch Proketorat 
Studium und Lehre

Formale Prüfung und Empfehlung 
durch die Komission Studium und 
Lehre

Erstellung der SPO durch 
den FB und Dez. II

vom Fachbereich zu 
beschließende Dokumente 
(SPO, Gebührensatzung,

vom FB zu beschließende 
Dokumente (SPO, Gebühren-
satzung, Kalkulations- 
formular als Anlage)

vom Senat beschlossene
Dokumente und ggf.  
Kooperationsvertrag

von der Kommission für 
Weiterbildung befür-
wortete Dokumente

vom Fachbereich vom FB beschlossene  
Dokumente

Abstimmung

Abstimmung Abstimmung

Fortsetzung von I. Konzeption 
des Weiterbildungsstudiengangs

Weiterverfolgung 
der Konzeption

siehe III. a) Organisation des Studien-
gangs bis zur Immatrikulation

ggf. Ermittlung des Bedarfs an 
zusätzlichen Dienstleistungen 
(Zuarbeit der Akkreditierungs-
unterlagen, Modulhandbuch, 
Progammierung von IT, Erstel-
lung von Studienmaterialien)

vertragliche Vereinbarung 
der zusätzlichen Dienstleis-
tungen durch AV/RA

Abstimmung

von der Kommission 
Studium und Lehre 
befürwortete Dokumente

Prüfung des 
Koopera-
tions-
vertrages 
durch  
AV/RA

vom Senat beschlossene
SPO und Gebührensatzung



Prozessmodell zur Planung, Implementierung und Durchführung von 
Weiterbildungsstudiengängen 
III. a) Organisation des Studiengangs bis zur Immatrikulation Stand: 12.07.2017

Abkürzungslegende

Dez. I: Haushaltsangelegenheiten
Dez. II: Akademische und Studentische An-

gelegenheiten
Dez. III: Personalangelegenheiten
Dez. IV: Technik, Bau und Liegenschaften
ZfW: Zentrum für Weiterbildung
SPO: Studien- und Prüfungsordnung
AV/RA: Allgemeine Verwaltung/ Rechtsange-

legenheiten
FB: Fachbereich

keine Weiterverfolgung 
des Konzeptes  bzw. Stu-
diengang/Matrikel startet 
nicht

Aufgaben der
Hochschule

kooperative Aufgaben 
von Hochschule und 
Partnereinrichtungen

Entscheidung über  
Weiterführung

Legende

kritischer Zeitpunkt

erforderliche 
Dokumente

Fortsetzung von II. Implementierung des Weiter-
bildungsstudiengangs

Ermittlung des Bedarfs an 
Lehrräumen der Hochschule 
für das kommende Semester

ggf. Beratung poten-
tieller Teilnehmer/
innen zu Fördermög-
lichkeiten durch ZfW

Raumplanung durch Dez. IV

Entscheidung über 
Start der Matrikel

Sichtung der  
Bewerbungen und 
Entscheidung über 
Zulassung durch 
Dez. II

siehe IV. Durchführung des  
Studiengangs

Information an
ZfW

Erstellung des 
Flyers in Abstim-
mung mit Presse-
stelle, Dez. II und 
ZfW

Allgemeine Beratung 
der Studiengangver-
antwortlichen und 
Koordinatoren/innen 
durch ZfW

Druck des FlyersBeantragung der 
Bildungsfreistellung  
beim Landesverwal-
tungsamt in Abstim-
mung mit ZfW

Beratung potentieller 
Teilnehmer/innen 
durch Studiengang-
verantwortliche, 
Koordinatoren/innen

Planung des Lehr-
personals und 1. Prü-
fung der formalen 
Voraussetzungen der 
Lehrenden

ggf. Unterzeichnung des 
Mietvertrags durch Rektor/in 
und Partner

Matrikelstart/  
Vorbereitung des 
Studienbetriebs

Beginn der Teil-
nehmergewinnung

Beginn der 
Lehrplanung

siehe III. b) Vorgehensweise bzgl.  
Matrikelstart in der Weiterbildung



Prozessmodell zur Planung, Implementierung und Durchführung von  
Weiterbildungsstudiengängen  
III. b) Vorgehensweise bzgl. Matrikelstart in der Weiterbildung Stand: 12.07.2017

Abkürzungslegende

Dez. I: Haushaltsangelegenheiten
Dez. II: Akademische und Studentische An-

gelegenheiten
Dez. III: Personalangelegenheiten
Dez. IV: Technik, Bau und Liegenschaften
ZfW: Zentrum für Weiterbildung
SPO: Studien- und Prüfungsordnung
AV/RA: Allgemeine Verwaltung/ Rechtsange-

legenheiten
FB: Fachbereich

keine Weiterverfolgung 
des Konzeptes  bzw. Stu-
diengang/Matrikel startet 
nicht

Aufgaben der
Hochschule

kooperative Aufgaben 
von Hochschule und 
Partnereinrichtungen

Entscheidung über  
Weiterführung

Legende

kritischer Zeitpunkt

erforderliche 
Dokumente

Zahl der geeigneten 
Bewerber 

< 
Mindest-Teilnehmerzahl

Sofort nach Bew
erbungsschluss

Aufforderung an Studiengangs-
verantwortliche zur Vorbereitung 
einer Stellungnahme durch den/
die Rektoratsbeauftragte/n

Sem
esterbeginn

Entscheidung über Matrikelstart 
durch zuständige Prorektor/in

Zahl der geeigneten 
Bewerber  

>= 
Mindest-Teilnehmerzahl

Übersendung der Stellungnahme 
bzgl. Matrikelstart an den/die 
Rektoratsbeauftragte/n (Kopie an 
Dez. I,  Dez. II und ZfW)

Beschlussvorlage bzgl.  
Matrikelstart (unter Bezug-
nahme auf Stellungnahme 
der Studiengangs-
verantwortlichen)

Entscheidung über 
Start der Matrikel

siehe IV. Durchführung des 
Studiengangs

Matrikelstart/  
Vorbereitung des 
Studienbetriebs

Fortsetzung von III. a) Organisation des 
Studiengangs bis zur Immatrikulation

Stellungnahme bzgl.  
finanzieller Ausgestaltung 
der Matrikel (unter Bezug-
nahme auf Kalkulations-
modell, Rücklagen u. a.)

Erstellung einer Beschlussvor-
lage durch den/die Rektorats-
beauftragte/n (in Abstimmung 
mit Dez. I, Dez. II und ZfW)

Meldung der Zahl der geeigneten  
Studienbewerber an den/die Rektorats-
beauftragte/n und ZfW durch Dez. II



Prozessmodell zur Planung, Implementierung und Durchführung von 
Weiterbildungsstudiengängen 
IV. Durchführung des Studiengangs Stand: 12.07.2017

Abkürzungslegende

Dez. I: Haushaltsangelegenheiten
Dez. II: Akademische und Studentische An-

gelegenheiten
Dez. III: Personalangelegenheiten
Dez. IV: Technik, Bau und Liegenschaften
ZfW: Zentrum für Weiterbildung
SPO: Studien- und Prüfungsordnung
AV/RA: Allgemeine Verwaltung/ Rechtsange-

legenheiten
FB: Fachbereich

keine Weiterverfolgung 
des Konzeptes  bzw. Stu-
diengang/Matrikel startet 
nicht

Aufgaben der
Hochschule

kooperative Aufgaben 
von Hochschule und 
Partnereinrichtungen

Entscheidung über  
Weiterführung

Legende

kritischer Zeitpunkt

erforderliche 
Dokumente

Prüfung der formalen 
Voraussetzungen der 
Lehrenden durch Dez. III

Festlegung des 
Lehrauftrages und 
der Reisekosten 
durch Dez. I

Einverständnis-
erklärung des 
Lehrenden an Dez. III

Vergabe des Lehr- 
auftrages durch Dekan

Erstellung der Lehrauf-
träge durch Dez. III

Semesterweise Auswahl 
der Lehrenden durch FBInformation an 

Dez. I

Matrikelstart/  
Vorbereitung des 
Studienbetriebs

ggf. Ratenzahlungs-
vereinbarung durch 
Dez. II

Versendung der Zulas-
sungs- und Gebührenbe-
scheide durch Dez. II

Lehrauftragstabelle, 
Personalblatt, 
akademischer  
Abschluss, ggf. 
Nebentätigkeitsanzeige

Einrichtung Zahlungs-
partner durch Dez. I

Erstellung  
Annahmeanordnung 
durch Dez. I

Beginn des  
Studienbetriebs

Prüfung Zahlungseingang 
durch Dez. I, 
ggf. Mahnverfahren in 
Abstimmung zwischen 
Dez. I und Dez. II

Fortsetzung von III. a) Organisation des 
Studiengangs bis zur Immatrikulation

siehe V. Studienverlauf, Matrikel-
ende und Studiengangsschließung

Planung des Folgesemesters 
(siehe Blatt III & IV)

Vorbereitung von 
Akkreditierung (und  
Reakkreditierungen)

ggf. Überarbeitung von  
Ordnungen, Satzungen und  
Verträgen

Öffentlichkeitsarbeit

Eröffnung des Kosten-
trägers (Matrikel) 
durch Dez. I



Prozessmodell zur Planung, Implementierung und Durchführung von 
Weiterbildungsstudiengängen 
V. Studienverlauf, Matrikelende und Studiengangsschließung Stand: 12.07.2017

Abkürzungslegende

Dez. I: Haushaltsangelegenheiten
Dez. II: Akademische und Studentische An-

gelegenheiten
Dez. III: Personalangelegenheiten
Dez. IV: Technik, Bau und Liegenschaften
ZfW: Zentrum für Weiterbildung
SPO: Studien- und Prüfungsordnung
AV/RA: Allgemeine Verwaltung/ Rechtsange-

legenheiten
FB: Fachbereich

keine Weiterverfolgung 
des Konzeptes  bzw. Stu-
diengang/Matrikel startet 
nicht

Aufgaben der
Hochschule

kooperative Aufgaben 
von Hochschule und 
Partnereinrichtungen

Entscheidung über  
Weiterführung

Legende

kritischer Zeitpunkt

erforderliche 
Dokumente

Semesterweise  
Umbuchung der Gemein-
kosten und der Weiter- 
bildungsumlage durch 
Dez. I

Semesterweise  
Nachkalkulation jeder  
Matrikel durch Studien-
gangsverantwortliche, ZfW 
und Dez. I

Auszahlung des Lehr-
auftrages durch Dez. I

Erstellung Abschluss-
zeugnisse, Urkunden, 
Diploma Supplements 
durch Dez. II

Archivierung der 
Studierendenakten

semesterweise Rückmeldung, 
Gebührenbescheid,
ggf. Beurlaubung, Adress-
änderung durch Dez. II

Durchführung 
der Lehre

Lehrevaluation

Semesterweise  
Matrikelabrechnung

Abrechnung des Lehr-
auftrages (Dienstliche
Erklärung und ggf.  
Reisekostenrechnung) 
durch Dez. III

Abnahme u. Bewertung der 
Prüfungsleistungen durch 
Dozent/innen gemäß SPO

Betreuung u. Bewer-
tung der Abschlussar-
beiten gemäß SPO

Verwaltung der 
Prüfungsergebnisse 
durch Dez. II

Buchung der laufenden 
Kosten (Ausstattung, Tele-
fon, Kopierkosten), ggf. 
notwendige Umbuchungen 
sowie Zahlungsverkehr mit 
externen Partnern durch 
Dez. I

Exmatrikulation 
durch Dez. II

Fortsetzung von IV. Durchführung des 
Studiengangs

Beginn des  
Studienbetriebs

Semesterweise Schluss- 
rechnungen durch Dez. I

Ende des Semesters

Statistiken zu Lehr-
beauftragten für 
interne Nutzung, Fi-
nanzamt, etc. durch 
Dez. III

Schließung des Kosten-
trägers (Matrikel) durch 
Dez. I

Ende der Matrikel

Schließung des  
Studiengangs

Beschluss durch Fach- 
bereichsrat und Senat

Information an das  
zuständige Ministerium


